
Sie erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II) und 
möchten umziehen? 

 

Besprechen Sie Ihre Absichten, eine andere 
Wohnung zu beziehen mit Ihrem bisherigen 
Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
in Ihrem Fall dem Jobcenter Ostalbkreis.  

Erkundigen Sie sich bitte vor Umzug beim 
Jobcenter, ob die Notwendigkeit des Umzuges 
vom Jobcenter anerkannt wird und legen Sie die 
zur Entscheidung notwendigen Unterlagen vor. 

Informationen 

zur 

Wohnungssuche 

Jobcenter Geschäftsstelle 
Ellwangen 

Wie erreichen Sie uns? 
 

Unsere allgemeinen Informationen zu Öffnungszeiten 
sowie Kontaktdaten der Leistungsteams finden Sie auf 
unserer Homepage www.ostalbkreis.de oder über 
den untenstehenden QR Code: 

 

 

 

 

Nachstehend erhalten Sie einen Überblick über 
die Wohntabelle (Bruttokaltmiete) des Landkrei-
ses Ostalbkreis: 

Stand  07/2023 



Sie möchten innerhalb des Ostalbkreises umzie-
hen? 
 

Das Jobcenter braucht von Ihnen für eine Vorent-
scheidung zunächst folgende Angaben: 
 

• Grund für den Umzug 
• Anzahl der Familienmitglieder, die in die neue 

Wohnung einziehen wollen 
• Ort der neuen Wohnung 
• Kaltmiete 
• nach Art und Höhe aufgeschlüsselte Betriebs– und 

Nebenkosten 
• Größe der Wohnung. 
 

Lassen Sie sich die Angaben über die Wohnung für 
die Nachfrage beim Jobcenter vom Wohnungseigen-
tümer/ Vermieter schriftlich geben. Dies kann in Form 
eines nicht unterschriebenen Mietvertrages, einer vom 
Vermieter unterschriebenen Mietbescheinigung oder 
einer vom Vermieter unterschriebenen Mietaufschlüs-
selung erfolgen.  
 

Unterschreiben Sie keinen Mietvertrag, bevor Sie 
nicht die Entscheidung des Jobcenter Ostalbkreis 
haben! 
 

Sie möchten in einen anderen Landkreis umzie-
hen? 
 

Erkundigen Sie sich im neuen Landkreis beim dorti-
gen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
bezüglich der dortigen Mietobergrenzen und wie Sie 
sich bezüglich der Unterzeichnung des neuen Miet-
vertrages verhalten müssen. 
 

Haben Sie eine neue Wohnung gefunden, setzen Sie 
sich mit dem dortigen Träger der Grundsicherung in 
Verbindung und lassen Sie sich zusichern, dass die 
Aufwendungen  für die neue Unterkunft bei der Ge-
währung der Grundsicherung berücksichtigt werden. 
 

Unterschreiben Sie keinen Mietvertrag, bevor Sie 
nicht die Zusicherung zur Übernahme der Unter-
kunftskosten für Ihre neue Wohnung vom dort 
zuständigen Jobcenter erhalten haben!  

Sie sind unter 25 Jahre und möchten umziehen? 
 
Sofern Sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, werden Ihre Unterkunftskosten nur anerkannt, 
wenn das Jobcenter Ihrem Umzug vor Abschluss des 
Mietvertrages zugestimmt hat. Wenn Sie ohne die 
erforderliche Zustimmung umziehen, werden Ihnen 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres keine Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung gezahlt, auch 
wenn diese ansonsten der Höhe nach angemessen 
sind. 
 

Daneben erhalten Sie anstelle der vollen Regelleis-
tung zur Sicherung des Lebensunterhaltes bis zur Voll-
endung des 25. Lebensjahres lediglich 80 % der Re-
gelleistung. Ebenfalls werden Ihre Unterkunftskosten 
vom Jobcenter nicht anerkannt, wenn Sie vor Bean-
tragung von Arbeitslosengeld II umziehen mit der 
Absicht, danach Leistungen zu beziehen. 
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig vor einem Umzug 
beim Jobcenter Ostalbkreis bezüglich der Zustim-
mung zu Ihrem Umzug. 
 

Ihr Vermieter verlangt eine Kaution oder den Er-
werb von Genossenschaftsanteilen?  
 

Wird eine Mietkaution oder der Erwerb von Genos-
senschaftsanteilen verlangt, beantragen Sie diese 
ebenfalls vor Unterzeichnung des Mietvertrages beim 
Jobcenter Ostalbkreis. Für eine Kaution können maxi-
mal 3 Kaltmieten für eine angemessene Wohnung 
übernommen werden.  
Kautionen und Genossenschaftsanteile werden vom 
Jobcenter grundsätzlich in Form eines Darlehens ge-
währt und direkt an den Vermieter überwiesen.  
Falls Sie in einen anderen Landkreis umziehen, klären 
Sie mit Ihrem neuen Vermieter, ob eine Kaution oder 
der Erwerb von Genossenschaftsanteilen fällig ist.  
Beantragen Sie die Übernahme der Kaution oder der 
Genossenschaftsanteile vor Unterzeichnung des Miet-
vertrages bei Ihrem neuen Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende. 

Hinweise zu sonstigen mit dem Umzug anfallenden 
Kosten: 
 

Maklergebühren werden aufgrund der aktuellen Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt vom Jobcenter Ostalb-
kreis grundsätzlich nicht übernommen. 
Grundsätzlich sollten Sie Ihren Umzug durch Eigenhilfe 
bewerkstelligen. Sollten weitere Kosten auf Sie zukom-
men, nehmen Sie bitte Kontakt zum Jobcenter auf. 
 

Wann ist Ihre Wohnung angemessen? 
 

Die Angemessenheit der Wohnung richtet sich jeweils 
nach den Mietobergrenzen Ihres für die neue Woh-
nung zuständigen Trägers der Grundsicherung. Möch-
ten Sie in den Zuständigkeitsbereich eines anderen 
Landkreises verziehen, gelten die Mietobergrenzen des 
dortigen Trägers der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. 
 

Die Kosten der Unterkunft und Heizung werden, soweit 
sie angemessen sind, in der Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen übernommen. Angemessen ist eine 
Bruttokaltmiete (Grundmiete + angemessene kalte 
Nebenkosten) ab dem 01.01.2022 dann, wenn diese 
die für den Ostalbkreis geltenden Werte nach der 
Wohngeldtabelle nicht überschreitet.  

 

Zusätzlich zur Bruttokaltmiete (Grundmiete + ange-
messene kalte Nebenkosten) werden Leistungen für 
Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit diese angemessen sind. Die Bemes-
sung der Angemessenheit muss im jeweiligen Einzelfall 
erfolgen und lässt sich nicht pauschalieren. 
 

Bitte beachten Sie, dass durch eine zu große Woh-
nung auch weitere, höhere Kosten, z.B. Heizkosten 
anfallen, die ebenfalls unangemessen sein können 
und langfristig ggf. nur eingeschränkt übernommen 
werden können. 


